
  

 
 

 
Art. 111 ZGB  
Verlangen die Ehegatten gemeinsam die Scheidung und reichen sie eine vollständige Vereinba-
rung über die Scheidungsfolgen mit den nötigen Belegen und mit gemeinsamen Anträgen hinsicht-
lich der Kinder ein, so hört das Gericht sie getrennt und zusammen an. Die Anhörung kann aus 
mehreren Sitzungen bestehen. 
 
Hat sich das Gericht davon überzeugt, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf 
freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung mit den Anträgen hinsichtlich 
der Kinder genehmigt werden kann, so spricht das Gericht die Scheidung aus. 
 
Art. 133 ZGB 
Das Gericht teilt die elterliche Sorge einem Elternteil zu und regelt nach den Bestimmungen über 
die Wirkungen des Kindesverhältnisses den Anspruch auf persönlichen Verkehr und den Unter-
haltsbeitrag des andern Elternteils. Der Unterhaltsbeitrag kann über die Mündigkeit hinaus festge-
legt werden. 
 
Für die Zuteilung der elterlichen Sorge und die Regelung des persönlichen Verkehrs sind alle für 
das Kindeswohl wichtigen Umstände massgebend; auf einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, 
soweit tunlich, auf die Meinung des Kindes ist Rücksicht zu nehmen. 
 
Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähigen Vereinbarung über die Anteile an der Betreu-
ung des Kindes und die Verteilung der Unterhaltskosten verständigt, so belässt das Gericht auf 
gemeinsamen Antrag beiden Eltern die elterliche Sorge, sofern dies mit dem Kindeswohl vereinbar 
ist. 
 
Art. 273 ZGB (Abs. 1) 
Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das unmündige Kind haben ge-
genseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr. 
 
Art. 275a ZGB (Abs. 1 und 2) 
Eltern ohne elterliche Sorge sollen über besondere Ereignisse im Leben des Kindes benachrichtigt 
und vor Entscheidungen, die für die Entwicklung des Kindes wichtig sind, angehört werden. 
 
Sie können bei Drittpersonen, die an der Betreuung des Kindes beteiligt sind, wie namentlich bei 
Lehrkräften, Ärztinnen und Ärzten, in gleicher Weise wie der Inhaber der elterlichen Sorge Auskünf-
te über den Zustand und die Entwicklung des Kindes einholen. 
 
Art. 277 ZGB 
Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Mündigkeit des Kindes. 
 
Befindet es sich dann noch in Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten 
Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt weiterhin aufzukommen, bis diese Ausbil-
dung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann. 
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Art. 121 ZGB (Abs. 1) 
Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen Gründen auf die Wohnung der  
Familie angewiesen, so kann das Gericht ihm die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag allein 
übertragen, sofern dies dem anderen billigerweise zugemutet werden kann. 
 
Art. 125 ZGB (Abs. 1 und 2) 
Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss 
einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen 
Beitrag zu leisten. 
 
Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, 
sind insbesondere zu berücksichtigen: 
1. die Aufgabenteilung während der Ehe; 
2. die Dauer der Ehe; 
3. die Lebensstellung während der Ehe; 
4. das Alter und die Gesundheit der Ehegatten; 
5. Einkommen und Vermögen der Ehegatten; 
6. der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder; 
7. die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche 

Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;  
8. die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und 

aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des 
voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen. 

 
Art. 282 Abs. 1 ZPO 
Werden durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist anzugeben: 
a: von welchem Einkommen und Vermögen jedes Ehegatten ausgegangen wird; 
b: wie viel für den Ehegatten und wie viel für jedes Kind bestimmt ist; 
c: welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts des berechtigten Ehegatten fehlt, 

wenn eine nachträgliche Erhöhung der Rente vorbehalten wird; 
d: ob und in welchem Ausmass die Rente den Veränderungen der Lebenskosten angepasst wird. 
 
Art. 122 ZGB 
Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an 
und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die 
Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 für die Ehedauer zu ermitteln-
den Austrittsleistung des anderen Ehegatten. 
 
Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der Differenzbetrag zu teilen. 
 
Art. 123 ZGB 
Ein Ehegatte kann in der Vereinbarung auf seinen Anspruch ganz oder teilweise verzichten, wenn 
eine entsprechende Alters- und Invalidenvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist. 
 
Das Gericht kann die Teilung ganz oder teilweise verweigern, wenn sie aufgrund der güterrechtli-
chen Auseinandersetzung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offensichtlich 
unbillig wäre. 
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Art. 280 ZPO 
Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über die Teilung der Austrittsleistungen der beruflichen 
Vorsorge, wenn die Ehegatten: 
a: sich über die Teilung sowie deren Durchführung geeinigt haben; 
b: eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über die Durchführbar-

keit der getroffenen Regelung und die Höhe der Guthaben vorlegen, und 
c: das Gericht sich davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung dem Gesetz entspricht. 
 
Das Gericht teilt den beteiligten Einrichtungen den rechtskräftigen Entscheid bezüglich der sie 
betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die Überweisung des vereinbarten 
Betrages mit. Der Entscheid ist für die Einrichtungen verbindlich. 
 
Verzichtet ein Ehegatte in der Vereinbarung ganz oder teilweise auf seinen Anspruch, so prüft das 
Gericht von Amtes wegen, ob eine entsprechende Alters. und Invalidenvorsorge auf andere Weise 
gewährleistet ist. 
 
Art. 22 FZG 
Bei Ehescheidung werden die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen nach den Arti-
keln 122, 123, des Zivilgesetzbuches (ZGB) sowie den Artikeln 280 und 281 der Zivilprozessord-
nung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) geteilt; die Artikel 3 - 5 sind auf den zu übertragenden Betrag 
sinngemäss anwendbar.  
 
Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleis-
tung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Ehescheidung und der Austritts-
leistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung (vgl. Art. 24). 
Für diese Berechnung sind die Austrittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der 
Eheschliessung auf den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen. Barauszahlungen während der 
Ehedauer werden nicht berücksichtigt. 
 
Anteile einer Einmaleinlage, die ein Ehegatte während der Ehe aus Mitteln finanziert hat, die unter 
dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung von Gesetzes wegen sein Eigentum wären 
(Art. 198 ZGB), sind zuzüglich Zins von der zu teilenden Austrittsleistung abzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZGB Zivilgesetzbuch 
ZPO Zivilprozessordnung 
FZG  Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denvorsorge (Freizügigkeitsgesetz)  


